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Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft Margetshöchheim über Manöver und Übungen 
der Bundeswehr und der verbündeten Streitkräfte in den Ortsgebieten Erlabrunn und Margets-
höchheim am 16.04.2026  
 
LANDRATSAMT WÜRZBURG Würzburg, 02.03.2026  
FB13-0831-05-2026/6  
 
Manöver und andere Übungen;  
einzelne Übungen der Bundeswehr  
einzelne Übungen der verbündeten Streitkräfte  
 
Das FmBtl 10 Veitshöchheim führt nachstehende Übung durch:  
ÜbNr.: Az 34-03-01 
 
 
Übungszeitraum:  16.04.2026  
Name der Übung:  
 Orientierungsmarsch  
 
Übungsraum:            Erlabrunn, Margetshöchheim und Veitshöchheim 
 
  
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich von den Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. Insbesondere 
wird auf die Gefahren hingewiesen, die von liegengebliebenen Spreng-mitteln (Fundmunition und dergl.) ausge-
hen. Jeder Fund ist sofort der nächsten Polizeidienst-stelle zu melden.  
 
Manöverschäden werden wie folgt abgewickelt:  
 
Von den ausländischen Streitkräften allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursachte Schäden (gemein-
same Manöver) von der  
 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
Schadensregulierungsstelle des Bundes  
Drosselbergstraße 2  
99097 Erfurt  
 
Von der Bundeswehr allein verursachte Schäden sind bei der jeweiligen Stadt oder Gemeinde anzumelden, die 
die Anträge je nach Schadensereignis an das zuständige Bundeswehr-Dienstleistungszentrum oder die Wehrbe-
reichsverwaltung Süd weiterleitet.  
 
Eberth, 
Landrat 
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Das Amtsblatt wird ausschließlich digital veröffentlicht und erscheint nach Bedarf. Es wird im Internet auf der öffentlich 
zugänglichen Internetseite Verwaltungsgemeinschaft/Gemeinde Margetshöchheim unter  
https://www.margetshoechheim.de/buergerservice-politik/buergerservice/amtl-bekanntmachungen veröffentlicht. Das dort 
eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich bekannt gemachte Fassung. 
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